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Die Finanzkrise hält die Banken weltweit
seit mehr als über einem Jahr in Atem. Und
nahezu genauso lange wird darüber spekuliert,
ob die finanziellen Schwierigkeiten der Ban-
ken auch auf das Handwerk übergreifen, weil
die Institute noch vorsichtiger als bisher bei
der Kreditvergabe werden.

Bisher war das nur bedingt der Fall. Die
Banken drosselten nicht die Kreditvergabe,
nutzten allerdings die Schwächephase für An-
passungen bei den Risikoprämien. Die Zins-
sätze für Kredite an Unternehmen bester Boni-
tät und solcher mit schlechter wurden ausei-
nandergetrieben. Zu einer Kreditverknappung
insgesamt ist es im Handwerk jedoch nicht
gekommen – gingen die Banken doch lange
davon aus, dass die Krise spätestens im Herbst
diesen Jahres überwunden sein würde. Doch
mit der Rettung der beiden amerikanischen
Immobilienfinanzierer Freddie Mac und
Fanny Mae sowie der Pleite des Traditions-
hauses Lehmann Brothers wurde selbst den
größten Optimisten klar: Die Krise ist noch
lange nicht vorbei und dieser Umstand wird
zwangsläufig in eine Kreditkrise münden.

Den privaten Banken, die in erster Linie
für die Kredite der großen Unternehmen zu-
ständig sind, mangelt es jetzt an Geld und da-
mit werden automatisch auch die Mittel zur
Kreditvergabe knapper.

Die Geldinstitute mussten in den vergan-
genen Monaten Milliarden schwere Wertkor-
rekturen ihrer Kreditpakete verkraften. Gleich-
zeitig brechen den Banken die Erträge im
Investmentbanking weg, weil sich mit dem
Kreditpaketen kein Geld mehr verdienen lässt.
Weil auch die Kunden in dieser Phase vor-
sichtiger werden und davor zurückschrecken,
ihr Geld zu investieren, werden auch die Ge-
winne der Banken im Segment der Geldanlage
und Vermögensverwaltung geringer ausfallen.

Normalerweise unterstützen sich die Banken
bei Liquiditätsengpässen gegenseitig, indem sie
sich Geld leihen. Nachdem mittlerweile fast alle
Banken zumindest unter Gewinneinbrüchen
leiden und einige in ernsten wirtschaftlichen
Schwierigkeiten stecken, funktioniert dieser Markt
allerdings nicht mehr. Die großen Banken ver-

suchen zwar, die Folgen aufzufangen, indem sie
jede Menge Geld in die Märkte pumpen. Doch
dieses Geld werden die Banken mit Sicherheit
nicht zur Vergabe von Krediten an deutsche Hand-
werksunternehmen oder Mittelständler nut-
zen. Das Geld wird gehortet – aus Sorge vor Li-
quiditätsengpässen, die ggf. überbrückt wer-
den müssen. Dabei trifft die deutschen Groß-
banken dieser Geldmangel besonders hart.
Denn ihnen fehlt es zudem an Kundeneinla-
gen, die sie verleihen könnten. Der Privatkun-
denmarkt und der Kundenmarkt für Hand-
werksbetriebe wird in Deutschland von Spar-
kassen und Volks- und Raiffeisenbanken do-
miniert, die entsprechend auch das Geld der
Sparer verwalten. Sie verleihen also das Geld
ihrer Kunden weiter und müssen sich in aller
Regel nicht am Kapitalmarkt Geld beschaf-
fen. Diesen Bonus haben die Sparkassen und
Volksbanken, genauso wie den Bonus der re-
gionalen Nähe, der Kenntnisse über die Regi-
on und der örtlichen Verbundenheit. Daher
ist hier nicht mit einer gravierenden Änderung
bei den Kreditvergaberichtlinien zu rechnen. 

Aber von dem Kursrückgang können tat-
sächlich auch Kapitallebensversicherungen be-

troffen sein, denn Versicherungsunternehmen
legen einen Teil ihres Geldes in Aktien an.
Die Unternehmen bieten zwar einen Ga-
rantiezins, der könnte aber nun möglicher-
weise reduziert werden. Auch die Überschuss-
beteiligung, die Lebensversicherungen in der
Rendite attraktiv macht, könnte durch die
aktuelle Bankkrise deutlich geringer ausfal-
len, als bei Vertragsschluss erwartet. 

Auch die staatlich geförderten Riester- und
Rürup-Renten garantieren zwar generell, dass
die Anleger ihr eingezahltes Kapital zurück-
bekommen, doch vorsichtig: Wenn der An-
leger aus bestimmten Gründen während der
Laufzeit der Verträge sich auszahlen lassen will
oder muss, werden die Fonds zu Tageskursen
– also auf dem jetzt niedrigen Niveau – bewer-
tet und abgerechnet. 

Und was kommt jetzt?

Wenn eine Finanzkrise wütet, sind ge-
schichtsträchtige Analogien schnell zur Hand.
Was aber ist heute anders als in den Krisen-
jahren 1907, 1929 oder 2001? Was ist histo-
risch, was Ausdruck des system-immanenten
Auf und Ab der Finanzmärkte?

Immobilienkrisen gab es schon immer.
Auch die große Depression in den USA war
zum Teil auf den Zusammenbruch eines Im-
mobilienbooms zurückzuführen. Die USA
haben ihre bislang letzte Immobilienkrise in
den 1980er Jahren erlebt, als die Hälfte aller
Spar- und Leihkassen bankrott ging. Der Staat
musste auch damals eine Menge Geld ein-
schießen, erhielt aber später, als die Krise über-
wunden war, rund dreiviertel wieder zurück. 

Für uns bedeutet dies, dass die Bereini-
gung der aktuellen Krise in jedem Fall Zeit in
Anspruch nehmen wird. Ein Crash im Immo-
bilienmarkt hinterlässt in jedem Falle eine
lange Bremsspur, da die reale Wirtschaft stark
von Hypothekenmärkten abhängt. 

Die Bereinigung der letzten amerikani-
schen Immobilienblase nahm übrigens 20
Jahre in Anspruch, bis der Staat für die letz-
ten Schuldpapiere einen Käufer fand. Hoffen
wir also diesmal auf schnellere Lösungen.
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Nach langjähriger Beratung und zahllo-
sen Diskussionen wurde das Gesetz nun
beschlossen und tritt voraussichtlich zum
1.11.2008 in Kraft. Damit können das fast
einhundert Jahre alte Gesetz über die Si-
cherung von Bauforderungen modernisiert
und einige neue Regelungen im BGB end-
lich in Kraft treten.

Die wichtigsten Neuregelungen:
1. Abschlagszahlungen (§ 632a BGB)
Abschlagszahlungen sollen schon gefordert
werden können, bevor das Werk vollstän-
dig errichtet ist, d.h. das Erfordernis einer
„abgeschlossenen Leistung“ entfällt. Künf-
tig können Unternehmer bereits dann eine
Abschlagszahlung verlangen, wenn der Be-
steller einen Wertzuwachs bekommen hat
(„nachgewiesene vertragsmäßige Leistung“).

2. Stärkung des Subunternehmers
(§ 641 Abs. 2 BGB)

Der Subunternehmer (Bauhandwerker)
kann seinen Werklohnanspruch unter er-
leichterten Voraussetzungen realisieren, da
er seine Forderung gegenüber seinem Auf-
traggeber (Generalübernehmer, Bauträger)
in Zukunft auch dann einfordern kann,
wenn das Gesamtwerk durch dessen Auf-
traggeber (Bauherr) abgenommen wurde

oder als abgenommen gilt. Das heißt, die
Zahlung kann nicht mehr dadurch verzö-
gert werden, dass der direkte Auftraggeber
(Generalübernehmer, Bauträger) das Werk
des Subunternehmers noch nicht gesondert
abgenommen hat. Die Stellung des Sub-
unternehmers wird gegenüber dem General-
unternehmer gestärkt.

3. Druckzuschlag wird gesenkt
(§ 641 Abs. 3 BGB)

Die Höhe des Betrags, den der Auftraggeber
einbehalten darf, um den Unternehmer zur
Mängelbeseitigung zu veranlassen, soll an-
statt wie bisher „mindestens das Dreifache“
nur noch „im Regelfall das Doppelte“ der
voraussichtlichen Mangelbeseitigungskos-
ten betragen.

4. Privilegierung der VOB/B bei
Verträgen mit Unternehmern
(§ 310 Abs. 1 Satz 3 BGB)

Für Kunden, die unternehmerisch tätig sind,
wird die Privilegierung der VOB/B gesetz-
lich festgeschrieben. Gegenüber privaten Auf-
traggebern (§ 13 BGB-Verbraucher) greift
diese Privilegierung allerdings nicht (mehr).

5. Änderungen im Bauforderungs-
sicherungsgesetz

(§ 1 Abs. 3 BauFordSiG)
Wer Baugeld zweckentfremdet wird bestraft.
Wegen der engen Definition von Baugeld
war das Gesetz zum Schutz von Baugeld in
der Vergangenheit ein stumpfes Schwert. Das
Bauforderungssicherungsgesetz (BauFordSiG)
wird modernisiert. Künftig wird der Bau-
geldbegriff im Dreipersonenverhältnis auf
Eigenmittel des Bauherrn erweitert. Ferner
wird auf die Pflicht zur Führung eines Bau-
buchs verzichtet und stattdessen eine Be-
weislastumkehr eingeführt.

Anmerkung: Mit Hilfe dieser Änderun-
gen sollen Handwerker schneller an ihr Geld
kommen und Zahlungsausfälle verringert
werden. Vorrangig sollten kleine und mit-
telständische Betriebe geschützt werden, da
diese oft durch die schlechte Zahlungsmoral
in finanzielle Schwierigkeiten gerieten.

Änderungsvorschläge zu der Zivilpro-
zessordnung, welche eine schnelle und un-
komplizierte Durchsetzung von Zahlungs-
ansprüchen bewirkt hätten, wurden hinge-
gen nicht in das Gesetz übernommen. Es
bleibt zu hoffen, dass die beschlossenen Re-
gelungen hilfreicher sind als die bisherigen
Versuche des Gesetzgebers, den Mittelstand
und das Handwerk zu unterstützen.

Das Forderungssicherungsgesetz kommt
– leider nur in abgespeckter Form

GmbH-Reform beschlossen
Die umfassendste Reform seit Bestehen

des GmbH-Gesetzes (GmbHG) hat am
19.9.2008 die letzte parlamentarische Hür-
de genommen und kann zum 1.11.2008 in
Kraft treten. Folgende Änderungen erge-
ben sich für die Praxis: 

1. Unternehmensgründungen
Der Schwerpunkt der GmbH-Reform ist
die Beschleunigung von Unternehmens-
gründungen. In diesem Zusammenhang
sind folgende Änderungen beschlossen wor-
den: 
» Einführung der Unternehmensgesell-

schaft: Hierbei handelt es sich nicht um
eine neue Rechtsform, sondern um eine
GmbH, die ohne bestimmtes Mindest-
stammkapital gegründet werden kann.

Allerdings darf diese ihre Gewinne nicht
voll ausschütten, sondern muss das Min-
deststammkapital der normalen GmbH
(25.000 €), nach und nach ansparen.

» Musterprotokolle: Für einfache Stan-
dardgründungen werden zwei beurkun-
dungspflichtige Musterprotokolle als
Anlage zum GmbHG zur Verfügung ge-
stellt. Hierdurch soll die GmbH-Grün-
dung vereinfacht und kostengünstiger
werden.

» Stammeinlage: Der Mindestbetrag für
Stammeinlagen wird auf 1 € abgesenkt.
Gesellschaftsanteile können künftig
leichter aufgeteilt, zusammengelegt und
an einen Dritten übertragen werden.

» Regelung zu der „verdeckten Sach-
einlage“: Die „verdeckten Sacheinlage“

wird im Gesetz ausdrücklich geregelt.
Den in der Praxis schwer einzuhaltenden
Vorgaben der Rechtsprechung wurde da-
durch Rechnung getragen, dass der Wert
der geleisteten Sache auf die Bareinlage-
verpflichtung des Gesellschafters ange-
rechnet wird. Die Anrechnung erfolgt
erst nach Eintragung der Gesellschaft in
das Handelsregister.

» Beschleunigung der Registereintra-
gung: Bei Gesellschaften, deren Unter-
nehmensgegenstand genehmigungs-
pflichtig ist, wird das Eintragungsver-
fahren vollständig von der verwaltungs-
rechtlichen Genehmigung abgekoppelt.
Bei der Gründung von Ein-Personen-

w e i t e r  n ä c h s t e  S e i t e » » »
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GmbHs wird zudem auf die Stellung be-
sonderer Sicherheitsleistungen verzich-
tet. Darüber hinaus wird klargestellt, dass
das Registergericht nur dann die Vorlage
von Einzahlungsbelegen oder sonstige
Nachweise verlangen kann, wenn es er-
hebliche Zweifel hat, ob das Kapital ord-
nungsgemäß aufgebracht wurde.

2. Erhöhung der Attraktivität der
Rechtsform „GmbH“

Weitere neue Regelungen zielen darauf ab,
die Attraktivität der Rechtsform zu erhö-
hen:
» Verlegung des Verwaltungssitzes:

GmbHs können künftig einen Verwal-
tungssitz wählen, der nicht mit dem Sat-
zungssitz übereinstimmen muss. Dieser
Verwaltungssitz kann auch im Ausland
liegen.

» Mehr Transparenz bei Gesellschafts-
anteilen: Nach dem Vorbild des Akti-
enregisters gilt künftig nur derjenige als
Gesellschafter, der in die Gesellschafter-
liste eingetragen ist.

» Gutgläubiger Erwerb von Gesell-
schaftsanteilen: Die Gesellschafterliste
dient künftig auch als Anknüpfungs-
punkt für einen gutgläubigen Erwerb
von Geschäftsanteilen. Ist eine unrichti-
ge Eintragung in der Gesellschafterliste
für mindestens drei Jahre unbeanstan-
det geblieben, so gilt der Inhalt der Liste
dem Erwerber gegenüber als richtig. Ent-
sprechendes gilt für den Fall, dass die
Eintragung zwar weniger als drei Jahre
unrichtig, die Unrichtigkeit dem wah-
ren Berechtigten aber zuzurechnen ist.

» Deregulierung des Eigenkapitalersatz-

rechts: Die Regelung des Eigenkapital-
ersatzrechts (§§ 30 ff. GmbHG) wird
vereinfacht und grundlegend dereguliert.
Die Rechtsprechungs- und Gesetzesre-
geln über die kapitalersetzenden Gesell-
schafterdarlehen im Insolvenzrecht wer-
den neu geordnet und die Rechtspre-
chungsregeln nach § 30 GmbHG auf-
gehoben. Eine Unterscheidung zwischen
„kapitalersetzenden“ und „normalen“
Gesellschafterdarlehen wird es nicht
mehr geben.

3. Bekämpfung von Missbräuchen
Missbrauchsfälle im Zusammenhang mit
der Rechtsform der GmbH sollen durch
folgende Maßnahmen bekämpft werden:
» Beschleunigung der Rechtsverfolgung:

In das Handelsregister muss künftig eine
inländische Geschäftsanschrift eingetra-
gen werden. Wenn unter der eingetrage-
nen Anschrift eine Zustellung faktisch
unmöglich ist, wird die Möglichkeit ver-
bessert, gegenüber der GmbH eine öf-
fentliche Zustellung im Inland zu bewir-
ken.

» Insolvenzantragspflicht für Gesell-
schafter: Die Insolvenzantragspflicht soll
künftig durch ein „Abtauchen“ des
Geschäftsführers nicht mehr umgangen
werden können. Bei Führungslosigkeit
sowie Zahlungsunfähigkeit und Über-
schuldung der GmbH ist künftig jeder
Gesellschafter zur Stellung des Insolvenz-
antrags verpflichtet, es sei denn, er hat
vom Insolvenzgrund oder von der Füh-
rungslosigkeit keine Kenntnis.

» Erweiterung der Ausschlussgründe für
Geschäftsführer: Die bisherigen Aus-

schlussgründe für Geschäftsführer (§ 6
Abs.2 S.3 GmbHG, § 76 Abs.3 S.3
AktG) werden um Verurteilungen wegen
Insolvenzverschleppung, falscher Anga-
ben und unrichtiger Darstellung, sowie
Verurteilungen auf Grund allgemeiner
Straftatbestände mit Unternehmensbe-
zug erweitert. Die neuen Ausschluss-
gründe greifen auch bei vergleichbaren
Straftaten im Ausland ein. Nun können
aber auch Gesellschafter unter bestimm-
ten Voraussetzungen für Handlungen
eines „ausgeschlossenen“ Geschäftsfüh-
rers haftbar gemacht werden.

Anmerkung: Mit der Reform werden
sicherlich viele gute Regelungen eingeführt.
Durch die Unternehmergesellschaft und
andere Vereinfachungen und Neuregelun-
gen bei Gründung und Organisation soll
die GmbH international gegenüber auslän-
dischen Rechtsformen wettbewerbsfähiger
werden. Existenzgründungen sollen einfa-
cher werden, die Registereintragungen sol-
len schneller erfolgen und Gläubiger sollen
trotzdem besser geschützt werden. Er-
schwert werden soll die missbräuchliche Ab-
wicklung angeschlagener oder zahlungsun-
fähiger Gesellschaften und Haftungs- und
Verantwortungslücken bei der Geschäfts-
führung sollen geschlossen werden. Ob die-
se Maßnahmen ausreichen, um die GmbH
als anerkannte und am  weitesten verbrei-
tete Gesellschaftsform für die Zukunft zu
erhalten, bleibt abzuwarten. Sicherlich wer-
den jetzt aber wieder mehr Existenzgrün-
der die Gesellschaftsform „GmbH“ gegen-
über einer ausländischen Gesellschaftsform,
wie z. B. der „Limited“, bevorzugen.

Neue Steuer-Identifikationsnummer
Das Bundeszentralamt für Steuern hat

seit dem 1. August mit der Versendung der
persönlichen Steuer-Identifikationsnum-
mer und der Information über die hierzu
gespeicherten Daten begonnen. 

Die bundeseinheitliche Steuernummer
(IdNr.) wird allen Bürgern seit dem 1.
August 2008 in einem Anschreiben des
Bundeszentralamts für Steuer (BZSt) mit-
geteilt. Es ist dringend zu empfehlen, die
darin enthaltenen prsönlichen Daten auf
Richtigkeit zu überprüfen. Wenn diese
Aktion im Herbst 2008 abgeschlossen ist,
wird erstmals jeder bei einem Einwohner-

meldeamt registrierte Bürger von Geburt
bis 20 Jahre nach dem Tod mit einem unver-
änderlichen Kennzeichen durch eine staat-
liche Verwaltung zentral erfasst sein. 

Wesentliche Elemente
der Neuregelung 
Eine neue bundeseinheitliche Steuer-Iden-
tifikationsnummer für alle Bürger (von der
„Wiege bis zur Bahre“) anstelle der bishe-
rigen Steuernummer – unterschiedlich nach
Bundesland und je Finanzamt – ist schon
im Steueränderungsgesetz 2003 vorgese-
hen. Hier wurden die §§ 139 a bis 139 d
Abgabenordnung (AO) zur Vergabe eines

Identifikationsmerkmals (IdNr.) für jeden
Steuerpflichtigen eingeführt. Nun kommt
sie ab dem 1. August 2008 und gilt zunächst
nur für natürliche Personen (§ 139 b AO)
bei der Einkommensteuer. 

Die steuerliche Wirtschafts-Identifika-
tionsnummer (W-IdNr.) nach § 139 c AO
für wirtschaftlich tätige natürliche Personen,
juristische Personen und Personenvereini-
gungen kommt erst im Anschluss. Ihre Zu-
teilung hängt sachlich und zeitlich von der
Vergabe der Nummer für natürliche Per-
sonen ab. Erst wenn diese komplett um-
gesetzt ist, kommt die W-IdNr. Dann besit-
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zen Einzelunternehmer und Freiberuflicher
zwei Steuernummern, dafür fällt künftig
die separate Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer weg. 

Nummervergabe 
Die bundeseinheitliche Ordnungskennzahl
besteht aus zehn Zahlen und einer Prüfziffer
und enthält Namen, Anschrift, Geschlecht,
Geburtstag und -ort, Doktortitel und
Künstlernamen. Sie ändert sich nicht mehr,
wenn eine Person den Wohnort wechselt
oder in die Zuständigkeit eines anderen Fi-
nanzamts fällt. Mit Geburt oder Zuzug
erhält jeder Neubürger ebenfalls eine Kenn-
zahl für steuerliche Zwecke. Da auch Erb-
schaftsteuerfälle zu bearbeiten sind, wird
sie erst 20 Jahre nach dem Tod gelöscht. 

Einsatzmöglichkeiten 
Die Einführung des bundeseinheitlichen
Identifikationsmerkmals bringt Erleichte-
rungen im elektronischen Lohnsteuerver-
fahren, vor allem aber viele neue Kontrollen.
Es kommt generell zu einer erhöhten Trans-
parenz im Besteuerungsverfahren, so dass
die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch

und Steuerbetrug wirksamer erfolgen kann.
Aus der Begründung im Jahressteuergesetz
2008 geht hervor, dass die IdNr. in mög-
lichst vielen Bereichen die Papierbeschei-
nigung durch elektronische Datenübermitt-
lung an die Finanzverwaltung ersetzen soll.
Dabei geht es vorrangig um folgende
Punkte: 
» Umstellung des Lohnsteuerverfahrens von

Papier auf Online-Wege, die Tage der Lohn-
steuerkarte aus Pappe sind also gezählt. 

» Kontrolle der Besteuerung der Alters-
einkünfte mit Hilfe von Rentenbezugs-
mitteilungen nach § 22 a EStG. 

» Einfache Zuordnung von steuerlich rele-
vanten Daten auf elektronischem Wege.
Das BZSt als die führende Kontrollbe-
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hörde kann die neue Nummer gleich
intern einspeisen und nutzen. 

» Im Rahmen der EU-Zinsrichtlinie müs-
sen Kunden bei Auslandsbanken zwin-
gend eine Identifikationsnummer ange-
ben, mangels Vorlage galt das bislang
noch nicht für deutsche Anleger. 

» Sozialträger müssen Daten über die ge-
währten Leistungen bis Ende Februar
des Folgejahres per Datenfernübertra-
gung übermitteln, soweit sie nicht auf
der Lohnsteuerbescheinigung auszuwei-
sen sind.

Lohnsteuerverfahren 
Arbeitgeber werden die neue IdNr. in Kürze
für das elektronische Lohnsteuerverfahren
nutzen. Dabei müssen sie mit der Kennzahl
vorsichtig umgehen. In § 383 a AO ist fest-
gelegt, dass die Identifikationsnummer nur
ordnungsgemäß verwendet werden darf.
Zuwiderhandlungen werden als Ordnungs-
widrigkeit eingestuft. Nach § 383 a AO
kann bei zweckwidriger Verwendung des
Identifikationsmerkmals nach § 139 a AO
eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro ver-
hängt werden.
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Als Reaktion auf das Urteil des Bundes-
gerichtshofs (Urteil vom 24. Juli 2008, Az.:
VII ZR 55/07), nach dem die VOB/B bei
Verwendung gegenüber Verbrauchern nicht
länger privilegiert ist, haben ZDB und Haus
& Grund zwei Formulare für Verbraucher-
bauverträge (Schlüsselfertigbau und Einzel-
gewerke) veröffentlicht. 

Der BGH hatte mit o.g. Urteil entschie-
den, dass die VOB/B bei Verwendung
gegenüber Verbrauchern AGB-rechtlich
nicht privilegiert ist. Die einzelnen Klauseln
der VOB/B unterliegen demnach bei Ver-
wendung gegenüber Verbrauchern – auch
bei unveränderter Vereinbarung der VOB/B
– ab sofort der Inhaltskontrolle nach §§
307 ff. BGB. 

Urteil des BGH
In seinem Urteil verweist der BGH auf seine

Entscheidung vom 16. Dezember 1982
(Az.: VII ZR 92/82), in der er es als ver-
fehlt angesehen hatte, in einem Vertrag, in
dem die VOB/B gegenüber einem Bau-
handwerker verwendet wird, einzelne Be-
stimmungen der VOB/B einer Inhaltskon-
trolle zu unterziehen. Dies begründete der
BGH damit, dass die VOB/B nicht den
Vorteil nur einer Vertragsseite verfolge und
einen auf die Besonderheiten des Bauver-
tragsrechts abgestimmten, im Ganzen eini-
germaßen ausgewogenen Ausgleich der
beteiligten Interessen enthalte. 

Diese auf richterliche Rechtsfortbildung
gegründete, sogenannte Privilegierung der
VOB/B sei – so der BGH jetzt – bei Verwen-
dung gegenüber Verbrauchern nicht ge-
rechtfertigt. Denn ein maßgeblicher Ge-
sichtspunkt für diese Privilegierung sei der
Umstand, dass die VOB/B unter Mitwir-

kung der Auftragnehmer- und der Auftrag-
geberseite erarbeitet werde und daher beide
Seiten die Möglichkeit hätten, ihre jeweili-
gen Interessen zu vertreten und ihnen Gel-
tung zu verschaffen. 

Dies treffe für die in aller Regel geschäft-
lich nicht erfahrenen und daher besonders
schutzbedürftigen Verbraucher nicht zu.
Verbraucherverbände seien von einer or-
dentlichen Mitgliedschaft im DVA aus-
geschlossen. Die spezifischen Interessen der
Verbraucher würden auch nicht in hinrei-
chendem Maße von den im DVA für die
Auftraggeberseite tätigen Institutionen,
insbesondere der öffentlichen Hand, ver-
treten. 

Konsequenzen
Bei einer – in der Praxis gegenüber Ver-
brauchern üblichen – Verwendung der
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Verbraucherbauverträge für den Schlüsselfertigbau sowie für Einzelgewerke

ZDB und Haus & Grund geben
gemeinsam Musterverträge heraus
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VOB/B durch die Baubetriebe
wären einige der auftragnehmer-
freundlichen Bestimmungen der
VOB/B (z. B. kürzere Mängel-
gewährleistungsfrist nach § 13
Nr. 4 Abs. 1 VOB/B, Abnah-
mefiktion nach Ablauf von 12
Werktagen nach Fertigstellungs-
mitteilung, § 12 Nr. 5 Abs. 1
VOB/B, Anerkenntnisfiktion
bei nicht fristgerecht zurück
gegebenen Stundenlohnzetteln,
§ 13 Nr. 3 Satz 5 VOB/B)
unwirksam. 

Da – bei Verwendung der
VOB/B durch die Baubetriebe
– die auftraggeberfreundlichen
Regelungen der VOB/B wirk-
sam blieben, die o. g. auftrag-
nehmerfreundlichen Bestim-
mungen hingegen unwirksam
wären, ist eine Verwendung der
VOB/B gegenüber Verbrau-
chern nicht länger zu empfeh-
len. 

Forderungssicherungs-
gesetz
Durch sein o.g. Urteil ist der
BGH der geplanten „Entpri-
vilegierung“ der VOB/B gegen-
über Verbrauchern durch das
Forderungssicherungsgesetz zu-
vor gekommen. Im Rahmen des
Forderungssicherungsgesetzes
wird u. a. eine Klarstellung des
Umfangs der Privilegierung der
VOB/B vorgenommen. 

Der Bundestag hatte be-
schlossen, die Privilegierung der
VOB/B für Verbraucherverträge
aufzuheben und andererseits für
Verträge im Geschäftsverkehr
zwischen Unternehmen sowie
bei Verträgen mit der öffentli-
chen Hand gesetzlich festzu-
schreiben.

Im eigentlichen Anwen-
dungsbereich der VOB/B, bei
Verträgen der öffentlichen Auf-
traggeber mit Unternehmen
sowie bei Verträgen, die Unter-
nehmen untereinander schlie-
ßen, bleibt es damit sowohl nach
dem o.g. Urteil des BGH, als

auch nach dem neuen Forde-
rungssicherungsgesetz bei der
Privilegierung der VOB/B, so-
weit sie unverändert vereinbart
ist.

Das Forderungssicherungs-
gesetz wird voraussichtlich zum
1.11.2008 in Kraft treten. Nach
der Neufassung von § 310 BGB
durch das Forderungssiche-
rungsgesetz wird die Privilegie-
rung der VOB/B gegenüber Ver-
brauchern somit zu diesem Zeit-
punkt entfallen.

Musterverträge
Da die Privilegierung der VOB/B
gegenüber Verbrauchern nun
bereits durch das o.g. Urteil 
des BGH entfallen ist, stellen
wir die von ZDB und Haus &
Grund gemeinsam erarbeiteten
Muster für Verbraucherbau-
verträge ab sofort zur Verfü-
gung. 

Bei Verträgen mit öffentli-
chen und gewerblichen Auftrag-
gebern kann die VOB/B weiter-
hin Verwendung finden.

Auftraggeber
Vertragsgrundlage
» Öffentliche Auftraggeber

VOB/B (zwingend)
» Gewerbliche Auftraggeber

VOB/B (empfohlen)
» Verbraucher (§ 13 BGB) als

AuftraggeberMusterverträge
ZDB – Haus & Grund

Die Vertragsmuster können
unter www.handwerk-direkt.de
im Mitgliederbereich unter dem
Stichwort „Baurecht“ herunter-
geladen werden.
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Wer eine Firma übernimmt, kann nicht
auf Zahlung von Sozialversicherungsbei-
trägen in Anspruch genommen werden, die
sein Vorgänger in der Vergangenheit nicht
entrichtet hat. Es fehlt an einer gesetzlichen
Grundlage für die Inanspruchnahme des
Firmennachfolgers. Rechtsgrundlage hier-
für ist insbesondere nicht § 25 HGB, weil
diese Vorschrift nur für Geschäftsverbind-
lichkeiten und damit für zivilrechtliche
Ansprüche gilt.

Der Kläger hatte zum 1.1.2002 das Ein-
zelhandelsgeschäft seiner Mutter übernom-
men. Er erhielt nach der Gewerbeneuan-
meldung eine neue Betriebsnummer und
von der AOK eine neue Arbeitgeberkonto-
nummer. Ende 2003 führte die Beklagte
eine Betriebsprüfung beim Kläger durch
und kam dabei zu dem Ergebnis, dass in der
Zeit vom 1.1.1999 bis zum 31.12.2000 we-
gen untertariflicher Entlohnung der Arbeit-
nehmer zu wenig Sozialversicherungsbeiträ-
ge abgeführt worden waren. Sie nahm den
Kläger auf Zahlung dieser Beiträge in Höhe
von insgesamt rund 3.500 € in Anspruch.

Mit seiner hiergegen gerichteten Klage
machte der Kläger geltend, dass er nicht für
die von seiner Mutter nicht abgeführten So-
zialversicherungsbeiträge hafte. Das SG wies
die Klage ab. Es war der Auffassung, dass
eine Einstandspflicht des Klägers aus § 25
HGB folge. Auf die Berufung des Klägers
hob das LSG diese Entscheidung auf und
gab der Klage statt. Wegen der grundsätz-
lichen Bedeutung der Sache ließ das Gericht
allerdings die Revision zum BSG zu.

Die Beklagte kann den Kläger nicht auf
Nachzahlung der Sozialversicherungsbei-
träge in Anspruch nehmen, die seine Mutter
als Firmenvorgängerin nicht entrichtet hat.
Es fehlt an der erforderlichen gesetzlichen
Rechtsgrundlage für einen Übergang der
Zahlungsverpflichtung auf den Kläger.

Rechtsgrundlage für eine Inanspruch-
nahme des Klägers ist insbesondere nicht
§ 25 HGB, wonach bei einer Firmenfort-
führung der neue Inhaber für alle im Betrieb
des früheren Inhabers begründeten Geschäfts-
verbindlichkeiten haftet.

Geschäftsverbindlichkeiten sind Ver-
bindlichkeiten, die mit dem Betrieb des Ge-
schäfts in innerem Zusammenhang stehen,
so dass sie als seine natürliche Folge erschei-
nen.

Aus der Wortwahl in § 25 HGB („Schuld-
ner“, „Forderung“) ergibt sich zudem, dass
die Vorschrift im Grundsatz lediglich zivil-
rechtliche Ansprüche erfasst. Etwas ande-
res gilt nur, wenn Vorschriften aus dem
nicht-zivilrechtlichen Bereich, wie etwa § 75
Abs.1 S.1 AO für Steuern und Abgaben,
ausdrücklich auf § 25 HGB verweisen.

Im Streitfall geht es weder um zivilrecht-
liche Ansprüche noch existiert für öffent-
lich-rechtliche Beiträge zur gesetzlichen
Sozialversicherung eine mit § 75 Abs.1 S.1
AO vergleichbare Regelung zum Forde-
rungsübergang. Da auch weitere Anspruchs-
normen nicht ersichtlich sind, kann die
Beklagte ihre Ansprüche nur gegen die frü-
here Firmeninhaberin geltend machen.

LSG Rheinland-Pfalz 13.8.2008, L 4 R 366/07

Firmenübernehmer haften nicht
für rückständige Sozialversiche-

rungsbeiträge der Vorgänger
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12
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Schwangere Arbeitnehmerinnen haben
keinen Anspruch auf Mutterschutzlohn,
wenn sie ohne gesundheitliche Gefährdung
arbeiten könnten, ihr Arzt wegen der Schwan-
gerschaft jedoch die Fahrt vom und zum
Arbeitsplatz verboten hat. Arbeitgeber schul-
den nur dann Mutterschutzlohn, wenn die
zu verrichtende Arbeit die Gesundheit von
Mutter oder Kind gefährdet. Das Wegerisi-
ko trägt dagegen die Arbeitnehmerin.
Hierin liegt kein Verstoß gegen das AGG.
(Hessisches LAG PM Nr.9 vom 22.8.2008)

Der Sachverhalt
Die Klägerin ist bei der beklagten Flugge-
sellschaft als Flugbegleiterin beschäftigt. Als
sie schwanger wurde, wies die Beklagte ihr
einen Bodenarbeitsplatz zu. Zwischen den
Parteien ist unstreitig, dass die Klägerin die
Bodentätigkeit trotz ihrer Schwangerschaft
ausüben konnte. Die Klägerin erschien den-
noch nicht mehr zur Arbeit, weil ihre Ärzte
ihr wegen der Schwangerschaft die rund
einstündige Autofahrt im Berufsverkehr von
ihrem Wohnort zum Arbeitsplatz verboten
hatten.

Die Klägerin verlangte von der Beklagten
die Zahlung von Mutterschutzlohn für die
Zeiten des „Beschäftigungsverbots“. Ihre
Klage hatte sowohl vor dem ArbG als auch
vor dem LAG keinen Erfolg.

Die Gründe
Schwangere Arbeitnehmerinnen können
nach den §§ 11 Abs.1 S.1, 3 Abs.1 MuSchG
nur dann Mutterschutzlohn verlangen,
wenn durch die Fortdauer der Beschäfti-
gung oder Übertragung einer Ersatztätigkeit
die Leben oder Gesundheit von Mutter oder
Kind gefährdet werden. Geht die Gesund-
heitsgefahr dagegen nicht von der zu ver-
richtenden Tätigkeit aus, sondern von dem
zur Arbeitsstätte zurückzulegenden Weg, so
schuldet der Arbeitgeber keinen Mutter-
schutzlohn.

Ein ärztliches Verbot, dass sich nur auf
die Zurücklegung des Arbeitswegs bezieht,
stellt daher kein Beschäftigungsverbot im
Sinn des MuSchG dar. Maßgeblich ist inso-
weit, dass das Gesetz das Wegerisiko der
schwangeren Arbeitnehmerin. Die gesetzli-
che Grundentscheidung, das Wegerisiko der
Schwangeren aufzuerlegen, verstößt auch
nicht gegen das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG). Jeder Arbeitnehmer
trägt das Risiko der Realisierung des seine
private Sphäre betreffenden Wegerisikos,
egal ob er den Weg zur Arbeitsstätte wegen
einer Schwangerschaft oder aus anderen
Gründen nicht zurücklegen kann.

Es liegt auch keine Ungleichbehandlung
gegenüber kranken Arbeitnehmern vor.

Diese haben nach herrschender Meinung
ebenfalls keinen Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung, wenn die Krankheit sie nicht an
der Erbringung der Arbeitsleistung, son-
dern nur an der Zurücklegung des Weges
zur Arbeit hindert. Damit bleibt der Mut-
terschutz zwar insgesamt lückenhaft. Es ist
aber Sache des Gesetzgebers und nicht der
Gerichte, diese Lücke zu schließen.

Hinweis: Dem Arbeitnehmer kann durch
dem Arbeitgeber grundsätzlich ein gleich-
wertiger Arbeitsplatz zugewiesen werden
(Ausnahmen können sich aber aus dem Ar-
beitsvertrag ergeben). Wenn der Arbeitneh-
mer dann die Arbeit verrichten kann, aber
noch immer nicht zur Arbeit kommen
kann, besteht keine Pflicht zur Lohnfort-
zahlung.

Der Arbeitnehmer muss aber verpflich-
tet und fähig sein, diesen Arbeitsplatz zu
besetzen. Daran scheitert es zum Beispiel,
wenn ein Geselle auf einen Büroarbeitsplatz
versetzt wird. Denn zu Bürotätigkeiten ist
ein Geselle in aller Regel nicht verpflichtet. 

Anders sieht es aus, wenn ein Geselle
anstelle von handwerklichen Tätigkeiten
z.B. organisatorische, planerische Tätig-
keiten ausführt, oder den Azubi anleiten
soll.

Schwangere haben bei einem
ärztlichen Fahrverbot keinen

Anspruch auf Mutterschutzlohn

Weil er auf der Heckscheibe seines Pkw
großflächig auf eine Uhren- und Schmuck-
werkstatt hinweist, deren Inhaberin seine
Ehefrau ist, muss ein Mann aus Rheinhessen
für das Autoradio Rundfunkgebühren 
entrichten. Die Klage des Mannes gegen
den Gebührenbescheid wies das Gericht 
ab (Urteil vom 7.7.2008, Az.: 4 K
461/08.MZ).

Hinweis: Das Gericht hat diese Entschei-
dung damit begründet, dass wegen der Wer-
beaufschrift keine rein private Nutzung des
Kraftfahrzeugs des Klägers vorliege. Nur bei
einer rein privaten Nutzung wäre das Auto-
radio ein gebührenfreies Zweitgerät. Dabei
komme es auf den Umfang der nicht priva-
ten Nutzung nicht an. Auch wenn die nicht
private Nutzung sehr gering sei, falle eine

Rundfunkgebühr an. Dabei sei es unerheb-
lich, dass der Kläger nicht für sein eigenes
Geschäft, sondern für das der Ehefrau wer-
be. Der Kläger habe davon auch einen Vor-
teil. Die Förderung des Geschäfts der Ehe-
frau komme letztendlich auch ihm zugute.
Daher sollten alle Privatautos naher Ange-
höriger (Ehepartner, Kinder) vorsichtshal-
ber ohne Werbeaufdruck fahren.

VG Mainz: Heckscheiben-Werbung
löst GEZ-Gebührenpflicht aus
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Entfällt in einem Betrieb ein Arbeitsplatz
und beabsichtigt deshalb der Arbeitgeber
einem Arbeitnehmer betriebsbedingt zu
kündigen, hat er den Arbeitnehmer, dem
er nach ordnungsgemäßer Sozialauswahl
kündigen darf, anhand von drei Prüfungs-
schritten zu ermitteln.

Zunächst muss er den Kreis der Arbeit-
nehmer bestimmen, der in die Sozialaus-
wahl einzubeziehen ist. Dies sind alle Ar-
beitnehmer, die miteinander vergleichbar
sind.

In einem zweiten Prüfungsschritt muss
er unter den ermittelten vergleichbaren Ar-
beitnehmern anhand der Feststellung und
Gewichtung der in § 1 Abs. 3 Satz 1 Kün-
digungsschutzgesetz (KSchG) genannten
Sozialdaten – Betriebszugehörigkeit, Le-
bensalter, Unterhaltspflichten und Schwer-
behinderung – ermitteln, welcher Arbeit-
nehmer am wenigsten sozial schutzbedürf-
tig ist.

In einem dritten Prüfungsschritt kön-
nen in Sonderfällen Arbeitnehmer nach-

träglich wieder aus der Sozialauswahl he-
rausgenommen bzw. die Sozialauswahl auf
anderem Wege überwunden werden.

Auf der zweiten Prüfungsstufe ist in der
Praxis von großer Bedeutung, ob sich der
Arbeitgeber zur Bestimmung der Unter-
haltspflichten vergleichbarer Arbeitnehmer
auf die Angaben auf der Lohnsteuerkarte
verlassen darf.

In einer neueren Entscheidung vom
17.1.2008 – 2 AZR 405/06 – lässt das Bun-
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Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte

Sozialauswahl bei
betriebsbedingter Kündigung

desarbeitsgericht (BAG) zwar
offen, ob in jedem Fall der Ar-
beitgeber sich auf die Eintragun-
gen zu den Unterhaltspflichten
auf der Lohnsteuerkarte verlas-
sen darf.

Da die kinderbezogenen Ein-
tragungen auf der Lohnsteuer-
karte nur begrenzt etwas über
das Bestehen familienrechtlicher
Unterhaltspflichten aussagen,
neigt das BAG aber dazu, dass
§ 1 Abs. 1 KSchG nicht auf die
in der Lohnsteuerkarte eingetra-
genen Kinderfreibeträge abhebt,
so dass es auf die tatsächlichen,
nicht aber auf die in der Lohn-
steuerkarte eingetragenen Daten
ankommt.

Der Praxis hilft das BAG aber
dadurch, dass der Arbeitgeber
regelmäßig auf die ihm bekann-
ten Daten vertrauen kann, wenn
er keinen Anlass zur Annahme
hat, diese Daten könnten nicht
zutreffen.

Der Praxis ist vor diesem
Hintergrund zu empfehlen, ne-
ben der Lohnsteuerkarte auch
leicht zugängliche Unterlagen,
insbesondere die Personalakten,
auf eventuelle familienrechtliche
Unterhaltspflichten durchzuse-
hen.
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Vertraglich vereinbarte Sonderzahlungen
kann der Arbeitgeber auch bei einer ver-
schlechterten wirtschaftlichen Lage nicht
einfach einseitig verringern oder sogar strei-
chen.

Der Fall: Der klagende Arbeitnehmer hatte
geltend gemacht, sein Arbeitgeber habe ihm
zu Unrecht Tantiemen nicht gezahlt. Im
Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers war für
jedes Geschäftsjahr eine Mindesttantieme
in Höhe von einem Viertel seines Brutto-
Monatsgehalts vereinbart. Als wegen der
Verschlechterung des Geschäftsergebnisses
in einem Tarifvertrag und in einer Betriebs-
vereinbarung die Höhe der Tantiemen auf
20 Prozent verringert wurde, verweigerte
der Arbeitnehmer die Zustimmung und
verlangte weiterhin die Mindesttantieme.

Die Entscheidung: Die Richter betonten,
der Arbeitnehmer habe klar zum Ausdruck
gebracht, dass er auf seine Ansprüche nicht
verzichten wolle. Der Arbeitgeber habe da-
her die Zahlungen nicht einfach reduzieren
dürfen. Dass der Arbeitnehmer von der Ret-
tung des Betriebes ebenso wie seine Kolle-
gen profitiert habe, sei rechtlich unerheblich.
Eine moralische Wertung sei dem Gericht
untersagt, heißt es in dem Urteil. Vielmehr
müsse auch in diesem Fall der Arbeitsvertrag
einvernehmlich geändert werden (LAG
Rheinland-Pfalz, Urteil v. 11.7. 2008, 6 Sa
142/08).

Anmerkung: Dieses Urteil zeigt wieder
einmal, wie wichtig eine Beratung bezüg-
lich vertraglicher Vereinbarungen ist. Wenn
eine Zulage, oder eine Sonderzahlung ver-

Vereinbarte Sonderzahlung ist verbindlich
einbart wurde, ohne einen Grund für eine
Absenkung oder einen Widerruf zu ver-
einbaren, dann besteht der Anspruch des
Arbeitnehmers fort. Er kann lediglich durch
eine Änderungskündigung beseitigt wer-
den, die jedoch einen erheblichen Begrün-
dungsaufwand erfordert.

Hinzu kommt, dass wenn alle Arbeit-
nehmer bis auf einen freiwillig auf Ihre
Sonderzahlung verzichten, es schier unmög-
lich wird zu beweisen, dass es für den Fort-
bestand des Betriebes unbedingt erforder-
lich ist, dass auch dieser eine Arbeitnehmer
verzichten muss. Daher sollten Vereinba-
rungen zu Sonderzahlungen nicht leichtfer-
tig in den Vertrag geschrieben werden. Ger-
ne beraten wir Sie, wie diese Vereinbarungen
aussehen können.
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Ist durch den Käufer mangelhaftes Ma-
terial eingebaut worden, stellt sich die Frage,
ob und unter welchen Voraussetzungen der
Verkäufer des Materials neben der Neulie-
ferung auch die Kosten des Ausbaus und
Wiedereinbaus des mangelfreien Materials
übernehmen muss. Zwei Oberlandesgerich-
te hatten seit der Schuldrechtsreform bis-
lang Gelegenheit, sich mit den Rechtsfolgen
dieser Situation zu befassen, kamen jedoch
bei der Frage hinsichtlich der Kosten für
den Wiedereinbau zu gegenteiligen Auffas-
sungen. Hierüber ist nun höchstrichterlich
entschieden worden.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit
Urteil von 15. Juli 2008 (Az. VIII ZR 211/07)
zu einem Kaufvertrag über Parkettstäbe, die
sich nach ihrer Verlegung als mangelhaft
erwiesen, entschieden, dass der Verkäufer im
Zuge der Nacherfüllung durch Ersatzliefe-
rung nur die Lieferung anderer, mangelfrei-
er Parkettstäbe schuldet. Deren Verlegung
wird vom Nacherfüllungsanspruch bei einem
Kaufvertrag nicht umfasst; dies gilt auch
dann, wenn der Käufer die mangelhaften
Parkettstäbe bereits hatte verlegen lassen.
Ein Schadensersatzanspruch des Käufers
auf Ersatz der erneut entstehenden Kosten
für die Verlegung mangelfreier Parkettstä-
be kann bestehen, setzt aber voraus, dass

der Verkäufer den Mangel der ursprünglich
gelieferten Parkettstäbe zu vertreten hat.

Dieser Entscheidung liegt folgender
Sachverhalt zugrunde: Der Kläger erwarb
von der Beklagten, einer Holzhändlerin, Par-
kettstäbe, die er durch einen von ihm beauf-
tragten Parkettleger verlegen ließ. Später lös-
ten sich große Teile der Parkettlamellen ab.
Dies ist auf einen Produktionsfehler – die
nicht ausreichende Verklebung der Parkett-
stäbe – im Werk des Herstellers zurückzufüh-
ren. Der Kläger forderte die Beklagte vergeb-
lich auf, „den Parkettboden auszutauschen“.
Die Beklagte erstattete dem Kläger lediglich
die Kosten des Ausbaus der mangelhaften,
vom Kläger nicht bezahlten Parkettstäbe.
Mit seiner Klage macht der Kläger die Kosten
für die Verlegung neuer Parkettstäbe geltend,
die er nicht mehr von der Beklagten, son-
dern anderweitig beziehen will. Die zuletzt
auf Zahlung von 1.259,70 €gerichtete Klage
hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg. 

Der BGH hat entschieden, dass dem Klä-
ger der geltend gemachte Anspruch auf Scha-
densersatz wegen der erneut entstehenden
Verlegungskosten nicht zusteht. Ein solcher
Anspruch besteht nicht unter dem Gesichts-
punkt, dass die Beklagte im Zuge der Nach-
erfüllung verpflichtet gewesen wäre, neue

Parkettstäbe nicht nur zu liefern, sondern
auch selbst zu verlegen oder auf ihre Kosten
verlegen zu lassen. Dazu war sie nicht ver-
pflichtet. Die Verlegung ersatzweise zu lie-
fernder Parkettstäbe schuldete die Beklagte
im Zuge der Nacherfüllung ebenso wenig
wie bei der ursprünglichen Lieferung.

Wegen der Kosten der Neuverlegung des
Parketts kann der Kläger im vorliegenden Fall
Schadensersatz auch nicht unter dem Ge-
sichtspunkt beanspruchen, dass die Beklagte
ihre Pflicht verletzt hat, ihm mangelfreie Par-
kettstäbe zu verschaffen. Denn diese Pflicht-
verletzung hat die Beklagte nicht zu vertre-
ten. Das Berufungsgericht hat – unter Bezug-
nahme auf die Feststellungen des Amtsgerichts
– rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die Beklagte
den ihr obliegenden Entlastungsbeweis
geführt hat. Sie konnte den Mangel der ihr
vom Hersteller verpackt gelieferten Parkett-
stäbe beim Verkauf an den Kläger nicht erken-
nen und muss sich als Händlerin ein etwai-
ges Verschulden des Herstellers im Produk-
tionsprozess nicht zurechnen lassen. Die Frage,
ob im Falle der Lieferung mangelhaften
Materials der Verkäufer die Ausbaukosten
übernehmen muss, haben zwei Oberlandes-
gerichte positiv beantwortet. Es bleibt abzu-
warten, die der Bundesgerichtshof diesen Fall
beurteilen wird.
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Ersatzanspruch des Käufers für
Einbaukosten mangelhaften Materials

Wenn ein Computernutzer sein WLAN-
Netzwerk nicht richtig absichert, kann er
im Extremfall sogar Ärger mit der Justiz
bekommen. Das hat ein Mann zu spüren
bekommen, der vom Düsseldorfer Land-
gericht wegen Musik-Piraterie verurteilt
wurde (unter anderem Az.: 12 O 195/08). 

Ob der Rentner selbst die Straftat began-
gen hat oder jemand in seine ungesicherte
WLAN-Verbindung eingedrungen ist, sei
unerheblich, urteilten die Richter. Der
Nutzer trägt in jedem Fall die Verantwor-
tung für seinen Anschluss. 

In der Regel bemerken es Computer-
nutzer nicht, wenn sich ein Fremder in ihr
Drahtlos-Netzwerk einklinkt. Wer eine
Flatrate hat, sieht es nicht einmal im Nach-
hinein auf der Telefonrechnung.

Hinweis: Diese Urteil lässt sich auch auf
das betriebliche Computernetzwerk über-
tragen. Egal ob ein Mitarbeiter oder ein
Dritter den Computer illegal nutzt, der
Anschlussinhaber haftet. Daher ist es wich-
tig, dass folgende Sicherheitsvorkehrungen
getroffen werden:
» Der vom Hersteller vorinstallierte Benut-

zername und das Passwort müssen geän-
dert werden 

» Außerdem sollte unbedingt die Ver-
schlüsselung aktiviert werden. Das BSI
empfiehlt, mindestens den WPA2-Stan-
dard einzusetzen. Wenn man dann noch
ein Anti-Virenprogramm und eine Fire-
wall auf seinem Rechner installiert hat,
ist eine gute Basis-Sicherheit erreicht. 

» Sehr einfach und besonders effektiv ist
es außerdem, den WLAN-Router einfach
auszuschalten, wenn man ihn gerade nicht
nutzt. Denn dann kann kein noch so guter
„Hacker“ in das Netzwerk eindringen.

Rentner verurteilt, obwohl WLAN-
Nutzung durch andere erfolgt ist
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Wird ein Praktikant wie ein regulärer
Beschäftigter eingesetzt, muss er auch ent-
sprechend bezahlt werden. Anderes gilt,
wenn der Praktikant nur Ausbildungs-
tätigkeiten übernimmt.

Der Fall:
Im verhandelten Fall hatte eine Frau nach
ihrem Studium ein sechsmonatiges Prakti-
kum absolviert und dafür ein Gehalt von
375 Euro im Monat erhalten. Dagegen
klagte sie später, weil sie nach ihren Angaben
wie ein normaler Angestellter arbeiten
musste und ihr keine neuen Jobkenntnisse
vermittelt worden seien. Auch enthielt ihr

Vertrag nur betriebsübliche Aufgaben und
keine Ausbildungstätigkeiten.

Die Entscheidung:
Die Richter gaben der Frau Recht und spra-
chen ihr ein Gehalt von 1750 Euro monat-
lich zu. Die Firma hätte ohne die Mitarbeit
der Frau einen anderen Angestellten für den
Job einsetzen müssen – daher stehe der
Praktikantin ein reguläres Gehalt zu.

Grundsätzlich müssen die Aufgaben
eines Praktikanten in erster Linie der Aus-
bildung dienen. Ist dies nicht der fall, ist
ein Gehalt von einigen hundert Euro im

Monat sittenwidrig (LAG Baden-Würt-
temberg, Urteil v. 8.2.2008, 5 Sa 45/07).

Hinweis: Nicht jeder, der im Vertrag
„Praktikant“ genannt wird ist auch Prakti-
kant im Sinne des Arbeitsrechts. Entschei-
dend ist z. B. wie und wie lange er einge-
setzt wird und welcher Zweck mit diesem
Praktikum erreicht werden soll.

Unproblematisch sind in der Regel die
Schüler- und Studentenpraktika. In ande-
ren Fällen muss zur Vorsicht geraten werden.
Häufig ist es sinnvoller, einen befristeten Ar-
beitsvertrag zur Erprobung zu schließen.

Sittenwidriger Lohn für Praktikant

Der Beginn einer Ausbildung im Dualen
System ist für jeden Jugendlichen der erste
Einstieg in sein Berufsleben.

Jeder Handwerksbetrieb übernimmt eine
große Verantwortung, zum einen für den Ju-

Ausbildungskosten-Rechner
gendlichen, zum anderen für die Zukunfts-
fähigkeit unserer Gesellschaft. Die Kosten
der Ausbildung und den entsprechenden Stun-
denverrechungssatz können die Betriebe
jetzt im Mitgliederbereich über eine Excel-
Datei abrufen und individuell berechnen.

Eine bisher wenig beachtete Regelung
sieht für selbstständig Erwerbstätige einen
gravierenden Einschnitt vor: den Verlust
ihres Krankengeld-Anspruches.

Ihr bisheriger Anspruch auf Krankengeld
wird zum 31.12.2008 entfallen. Hinter-
grund ist eine ab Januar 2009 geltende Neu-
regelung des GKV-Wettbewerbsstärkungs-

gesetzes (GKV-WSG). Für Selbstständige,
die freiwillig gesetzlich versichert sind, gilt
dann der bundesweit einheitliche, soge-
nannte „ermäßigte Beitragssatz“.

Ihren Krankengeldanspruch können
freiwillig Versicherte Selbstständige künf-
tig nur noch über einen zusätzlichen Kran-
kengeld-Wahltarif abdecken. Diese Tarife

müssen die gesetzlichen Krankenkassen ab
dem 1.1.2009 anbieten. Hier ist jedoch
Achtung geboten: Durch den Abschluss
eines neuen Krankengeld-Tarifes und die
Zahlung zusätzlicher Prämien bindet sich
der Versicherte automatisch für drei Jahre
an seine Krankenkasse. Damit verzichtet er
bis mindestens Ende 2011 auf sein ordent-
liches und außerordentliches Kündigungs-
recht. Eine Alternative zum gesetzlichen
Wahltarif wäre die private Absicherung von
Krankentagegeld. 

Hinweis: Bitte informieren Sie sich daher
frühzeitig bei Ihrer Krankenkasse über die
möglichen zusätzlichen Kosten und holen
Sie sich schon einmal Angebote von priva-
ten Krankenversicherungen ein.

Freiwillig gesetzlich Versicherte
verlieren Recht auf Krankengeld
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Werden die Fahrzeuge eines Autohänd-
lers durch Staub infolge von Abrissarbeiten
verunreinigt, muss der Haftpflichtversiche-
rer des Staubverursachers die Reinigungs-
kosten nicht zahlen.

Der Fall: Ein Bauunternehmer ließ in
unmittelbarer Nachbarschaft von zwei Ge-
brauchtwagenhändlern ein ehemaliges
Fabrikgebäude abreißen und den Bauschutt
zerkleinern. Die Arbeiten zogen sich über
ca. zwei Monate hin. Infolge der Staubent-
wicklung wurden die Fahrzeuge der Händ-
ler stark verschmutzt. Deshalb mussten
diverse Autowäschen durchgeführt werden. 

Die Entscheidung: Das Landgericht Dort-
mund stellte sich in einer erst vor Kurzem ver-
öffentlichten Entscheidung auf die Seite des
Bauunternehmers. Der erhöhte Verschmut-
zungszustand der Fahrzeuge durch den Staub

sei keine Substanzverletzung. Die Gebrauchs-
fähigkeit der Fahrzeuge sei durch den Staub
ebenfalls nicht beeinträchtigt worden.

Auch wenn sich ein Staubüberzug nicht
unbedingt verkaufsfördernd auswirke, so
komme es für einen Kunden bei seiner
Kaufentscheidung letztlich auf die Leis-
tungsfähigkeit und die Ausstattung eines
Fahrzeugs an. Der Grund für die Ver-
schmutzung sei durch einen Blick auf das
Nachbargrundstück leicht zu erkennen
gewesen.

Der Bauunternehmer habe alles ihm
Zumutbare unternommen, um die Staub-
emission so gering wie möglich zu halten.
Ortsübliche Beeinträchtigungen (§ 906
BGB) müssten durch die Anwohner hin-
genommen werden (LG Dortmund Urteil
v. 4.5.2007, 3 O 465/06).

Hinweise
Für Bau-/Ausbaubetriebe: Wichtig ist,
dass bei Bauarbeiten alles Zumutbare unter-
nommen wird. Daher greift dieser Haf-
tungsausschluss nicht, wenn ohne Siche-
rungsmaßnahmen, gegen die Staubbeläst-
igung drauf los gebaut wird (Siehe aber auch
Hinweis Kfz-Betrieb!). 

Für Kfz-Betriebe: Da diese Entscheidung
nicht durch den Bundesgerichtshof getrof-
fen wurde, ist es natürlich möglich, dass an-
dere Amts- und Landgerichte unterschied-
lich entscheiden. Gerade im Hinblick auf
das Maß der zumutbaren Schutzvorkeh-
rungen wird es immer auf den konkreten
Einzelfall ankommen.

Falls auf beiden Seiten Innungsbetriebe
betroffen sind, so sind wir selbstverständlich
bereit, zwischen diesen zu vermitteln.

Eingestaubter Autohändler:
Haftpflicht muss nicht zahlen
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Wochen muss der Anspruch
innerhalb eines weiteren Monats
gerichtlich geltend gemacht wer-
den.

Die Klagefrist ist nach An-
sicht des Bundesarbeitsgerichts
zu kurz. In Formularverträgen
müsse sie mindestens drei Mo-
nate betragen. Dennoch wies das
Gericht die Klage ab, weil der
Arbeitnehmer schon die erste
Stufe der Ausschlussfrist nicht
eingehalten habe. Beide Fristen
könnten getrennt zueinander
beurteilt werden.

Ist ein Mitarbeiter innerhalb eines Jahres
insgesamt mehr als sechs Wochen wegen
Krankheit arbeitsunfähig, so ist der Arbeit-
geber zu einem „betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement (BEM)“ verpflichtet.

Das ist im § 84 Absatz 2 von Sozialge-
setzbuch IX so festgelegt. Der Arbeitgeber
muss dann unter Beteiligung des Mitarbei-
ters und seiner Interessenvertretung wie des
Betriebsrats oder der Schwerbehinderten-
vertretung klären, wie die Arbeitsunfähig-
keit möglichst überwunden und wie erneuter
Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann. 

Laut einer Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts in Erfurt (Urteil v. 17.7.2007,
2 AZR 716/06) ist inzwischen geklärt, dass
die seit 2004 geltende Vorschrift sich auf
alle Mitarbeiter bezieht – und nicht nur auf
Schwerbehinderte.

In dem verhandelten Fall ging es um ei-
nen Maschinenbediener, der nicht schwer-
behindert war. Nach zwei Jahren Arbeits-
unfähigkeit kündigte ihm der Arbeitgeber
fristgemäß, ohne ein betriebliches Einglie-
derungsmanagement versucht zu haben.
Der Mitarbeiter klagte dagegen und argu-

mentierte, bei entsprechender Ausstattung
seines Arbeitsplatzes hätte er weiterhin als
Maschinenbediener arbeiten können.

Das Gericht gab ihm prinzipiell Recht und
stellte damit gleichzeitig klar, dass die Re-
gelung nicht nur für Schwerbehinderte gilt.

Hinweis: Diese Pflicht gilt grundsätzlich
in allen Betrieben, die unter den Anwen-
dungsbereich des Kündigungsschutzgeset-
zes fallen. Falls Sie Fragen zur Durchfüh-
rung und dem Inhalt eines BEM haben,
helfen wir Ihnen gerne weiter.

Nicht nur bei Schwerbehinderten

Betriebliches Eingliederungs-
management ist Pflicht

Ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom
12. März 2007 – 10 AZR 152/07 – befasst
sich mit der Wirksamkeit so genannter zwei-
stufiger Ausschlussfristen.

Zweistufige Ausschlussfristen liegen vor,
wenn ein vermeintlicher Anspruch aus dem
Arbeitsverhältnis nicht nur innerhalb einer
bestimmten Frist geltend zu machen, son-

dern nach der Ablehnung in einem zwei-
ten Schritt auch gerichtlich eingeklagt wer-
den muss.

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts sind die in einer solchen
zweistufigen Ausschlussfrist enthaltenen
Fristen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit
getrennt zu beurteilen. Die Unwirksamkeit

der zweiten Stufe führe nicht zwingend zur
Aufhebung auch der ersten Stufe, wenn
beide Klauseln teilbar seien.

Der Arbeitsvertrag sah vor, dass Ansprü-
che innerhalb von drei Monaten nach
Fälligkeit schriftlich erhoben werden müs-
sen. Im Falle einer Ablehnung des Anspru-
ches oder nach Ablauf einer Frist von zwei

Wirksamkeit von Ausschlussfristen
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Eine längere Haftstrafe ist
nicht ohne weiteres ein Grund
für eine fristlose Kündigung.
Entscheidend sei, ob der Arbeit-
geber mit zumutbaren Maßnah-
men den vorübergehenden Aus-
fall des Mitarbeiters überbrü-
cken könne. Auch Dauer der
Betriebszugehörigkeit und das
Alter des Mitarbeiters müssten
in die Abwägung einbezogen
werden.

Richter auf Resozialisie-
rung bedacht
Das Gericht gab mit seinem Ur-
teil der Kündigungsschutzklage
eines Arbeitnehmers statt. Der
Kläger war mehrfach wegen Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis aufge-
fallen. Er musste daher eine
mehrmonatige Freiheitsstrafe
ohne Bewährung antreten. Der
Arbeitgeber kündigte ihm da-
raufhin fristlos, da der Ausfall
des Klägers betrieblich nicht zu
verkraften sei.

Unzumutbarkeit der
Weiterbeschäftigung nicht
hinreichend begründet
Das LAG hielt dem Arbeitgeber
dagegen vor, er habe die Unzu-
mutbarkeit der Weiterbeschäf-
tigung des Klägers nicht hinrei-
chend begründet. So hätte er

beispielsweise einen befristeten
Arbeitsvertrag mit einem neuen
Mitarbeiter abschließen können.
Er müsse während der Zeit der
Inhaftierung an den Kläger
schließlich keinerlei Lohn oder
Lohnersatzleistungen zahlen.
Außerdem gehöre der Kläger
dem Betrieb seit 22 Jahren an
und sei bereits 54 Jahre alt.
(LAG Rheinland-Pfalz, Urteil v.
7.11.2007 8 Sa 461/07).

Hinweis: Der Arbeitgeber muss
vor einer Kündigung wegen
einer mehrmonatigen Haftstrafe
für ein Delikt, welches keinen
Bezug zur geschuldeten Arbeits-
tätigkeit hat, zuerst Anstrengun-
gen unternehmen, um den Ar-
beitnehmer zu behalten. Dazu
gehören z. B. Maßnahmen wie
Urlaub, Freistellung und Über-
stundenausgleich. Falls dennoch
die betriebliche Notwendigkeit
einer Kündigung besteht, müs-
sen die Gründe im Prozess ge-
nannt und bewiesen werden.
Falls das Delikt aber einen Bezug
zur Tätigkeit hat, wird man diese
Anstrengungen nicht erwarten
können, z. B. Diebstahl oder
Betrug einer Büroangestellten, die
mit dem betrieblichen Zahlungs-
verkehr (Einkauf, Lohnauszah-
lung, u.ä.) beschäftigt ist.

Mehrmonatige Haft-
strafe: kein Grund für
fristlose Kündigung
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Die Wärmepumpe ist für viele ein
Thema – das zeigte die hohe Besucherzahl
auf dem 1. Rheinisch-Bergischen Wärme-
pumpentag im großen Sitzungssaal der
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land. 

Rund 160 interessierte Besucher waren
gekommen, um sich über das Heizen mit
Umweltwärme zu informieren. Dazu ein-
geladen hatte der Rheinisch-Bergische Kreis
und die Kreishandwerkerschaft in Koope-
ration mit der EnergieAgentur NRW, der
Kreissparkasse Köln, der VR-Bank und der
BELKAW.

„Wir möchten Ihnen nahe bringen,
wovon wir glauben, dass es in Zukunft gut
und wichtig sein wird“, begrüßte Heinz
Gerd Neu die Gäste. „Wir wollen Energie-
sparkreis werden, und ob das klappt, hängt
auch entscheidend von der Aufklärung ab.“

Gerd Wölwer von der Kreis- und Regional-
entwicklung ergänzte: „Sie alle sollen über
die neuesten Entwicklungen Bescheid wis-
sen, und wenn heute in den Medien von
Energieeinsparung die Rede ist, sprechen
wir immer auch über die Wärmepumpe“.
Im Grunde gleicht die Technologie der
Wärmepumpe der eines „umgekehrten
Kühlschrankes“: Während bei Kühlschrän-
ken die Innenwärme nach außen abgelei-
tet werde, entziehe die Wärmepumpe der
Umwelt die stets vorhandene Wärme und
leite sie an das Heizsystem weiter. Die Wär-
mepumpe nutze dabei die gespeicherte Son-
nenwärme aus der Erde, dem Grundwas-
ser oder der Luft.

Den höchsten Wirkungsgrad erreiche
man mit einer so genannten Wasser/Wasser-
Wärmepumpe. Für sie muss jedoch ein Brun-
nen gebohrt werden, und das bringe ein

erhöhtes Risiko mit sich. Der Grund: In
unserer Region befinden sich besonders viel
Eisen und Mangan in der Erde, und davon
gehen die Rohre kaputt. Ein weiterer gro-
ßer Vorteil: Die Wärmepumpe schone die
Umwelt, ihre Emissionen seien um etwa 60
Prozent niedriger als bei Öl oder Gas.
Außerdem sei man damit „unabhängig von
Entscheidungen der Energiepolitik – sprich:
von Preiserhöhungen“. 

Abgerundet wurde diese Auftaktveran-
staltung dann noch durch das in der Zeit
vom 13. bis 14.9.2008 stattfindende Hei-
zungsforum in den Räumen der Kreishand-
werkerschaft an der Altenberger-Dom-
Straße 200 in Bergisch Gladbach-Schildgen.
Eine Vielzahl von Verbrauchern nutzte wie-
derum auch diese Tage, um sich über aktu-
elle Techniken bei dieser sehr gelungenen
Veranstaltung zu informieren.

Erster Rheinisch-Bergischer
Wärmepumpentag 
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Das Fachteam der Friseurinnung führ-
te es dem Fachpublikum und dem interes-
sierten Kunden auch in diesem Jahr mit der
Modeproklamation wieder vor: die Frisu-
rentrends für den kommenden Herbst und
Winter.

Die über 100 Friseurinnen und Friseure,
die sich bei der Veranstaltung im Sitzungs-
saal der Kreishandwerkerschaft in Bergisch
Gladbach eingefunden hatten, schauten den
Akteurinnen und Akteuren auf der Bühne
beim Schneiden, Föhnen und Färben zu, um
möglichst viele Ideen und Techniken für
die Arbeit im eigenen Salon mitzunehmen. 

Eröffnet wurde der Abend durch einen
Auftritt von ganz jungen Kundinnen und
Kunden, die sich in die Herzen der Zu-
schauer tanzten. 

Obermeister Volker Steffens und Fach-
team-Mitglied Laskaris Triantafillou führ-
ten durch den Abend, gaben Tipps und Aus-
kunft zu den aktuellen Trends.
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Herbst/Winter 2008/2009

Neue Trends auf der Modepräsentation
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Die Landesmeisterschaften des Friseur-
handwerks NRW und Rheinland fanden
im Rahmen der Messe Hair-Com NRW in
Hamm statt. Als wesentlicher Bestandteil
eingebettet in die Messe, zeigten die Akteure
aus NRW, aber auch aus den benachbarten
Bundesländern, das gesamte Spektrum ihres
Berufsbildes und traten an, um im friedli-
chen Wettstreit miteinander zu kämpfen. 

Die Auszubildenden der Friseurinnung
Bergisches Land haben wiederum hervorra-
gend abgeschnitten. In den einzelnen
Mannschaftswettbewerben erreichten die
Auszubildenden die Plätze 2, 3, 4 und 5.
und konnten nur von der Innung aus Dort-
mund/Lünen geschlagen werden.

Nachstehend die Platzierungen in den
entsprechenden Wettbewerben:

Herrenfach Einzelwertung
1. Platz Gold
» Nadine Blum, Salon Nicole

Steinstraß, Bergisch Gladbach
1. Platz Gold
» Kevin Gedert, Salon Kerstin Lapp,

Hückeswagen
beide Auszubildende waren punktgleich

3. Platz im Herrenfach 
» Lisa Schneppenheim, Salon Dirk

Kiel, Wermelskirchen

5. Platz im Herrenfach
» Jessica Morawietz, Salon Volker

Steffens, Burscheid

Damenfach Einzelwertung 
5. Platz
» Orlando Ciaramella, Salon Margret

Brückmann, Leverkusen

6. Platz 
» Dennis Tahiri, Salon Volker Steffens,

Burscheid

7. Platz 
» Sonia Nigro, Salon Margit Schwarz,

Wipperfürth

8. Platz 
» Nina Roschitz, Salon Laskaris

Triantafillou. Leverkusen

10. Platz 
» Vanessa Lehwing, Salon Margret

Brückmann, Leverkusen

Weitere Plätze:
» Lisa-Marie Grünweller, Salon Yvonne

Monika Ernhardt, Wermelskirchen 
» Nadine Antunes, Salon Fatma Lenz,

Burscheid
» Jessica Kroisl, Salon Yvonne Monika

Ernhardt, Wermelskirchen

Kosmetik Einzelwertung
6. Platz
» Sandra Kollars, Salon Volker Steffens,

Burscheid

Weitere Plätze:
» Nadja Midden, Salon Norbert Migge,

Leverkusen
» Nicole Morris, Salon Margret

Brückmann, Leverkusen
» Mirjam-Lea Reinicke, Salon Elke

Krupa, Bergisch Gladbach 
» Kira Tölle, Salon Kerstin Lapp,

Hückeswagen

Das große Engagement der Trainer Dirk
Kiel (Wermelskirchen), Laskaris Triantafil-
lou (Leverkusen), Nicole Steinstraß (Ber-
gisch Gladbach), Milan Kranjcec (Hückes-
wagen), Daniel Giermann (Remscheid),
Kerstin Lapp (Hückeswagen) sowie der
Lehrlingswartin Margret Brückmann und
des Obermeisters und Ausbildungsleiters in
Burscheid, Volker Steffens, die mit den auf-
geführten Auszubildenden seit Monaten
trainiert hatten, wurde verdienterweise
belohnt.

Wir gratulieren den Auszubildenden,
deren Betrieben und ihren Trainern sehr
herzlich zu diesem Erfolg.

Friseur-Auszubildende bei NRW-Landesmeisterschaft

Hervorragende Nachwuchsleistungen
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Nachstehende Prüflinge haben die Ge-
sellenprüfung als Jahresbeste 2008 abge-
schlossen. Aufgrund dieser hervorragenden

Leistungen und als besondere Anerkennung
werden die Prüflinge mit einer Ehrenurkun-
de der Kreishandwerkerschaft Bergisches

Land ausgezeichnet.

Herzlichen Glückwunsch!
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Urkunden für Jahresbeste 2008

Ausbildungsberuf Jahresbeste/r Ausbildungsbetrieb Ausbildungsort

Bäcker Mathias Pidun Ingrid Gosse Wermelskirchen

Fachverk. NMH (Bäckerei) RB Sabrina Mehlis Friedel Weyer Bergisch Gladbach
GM Anna Rudenko Jörg Mortsiefer Reichshof

Maurer Wolfgang Reinsch Rudolf Schmidt GmbH & Co. KG Waldbröl

Zimmerer Tobias Damm Korona Haus u. Holz GmbH Bergisch Gladbach

Dachdecker RB Veit Hagen Seibel Rudi Hachenberg GmbH & Co. KG Wermelskirchen
GM Sascha Thomas Michael Knieper Waldbröl

Elektroniker RB Marc Schulteis Schulteis Brandschutz GmbH Bergisch Gladbach
GM Patrick Marc Ecker SAG GmbH Waldbröl

Fachverk. NMH (Fleischerei) Annemarie Kutscher Frank Tiede Wermelskirchen

Friseur Cosimo Morleo Dirk Kiel Wermelskirchen

Informationselektroniker Christian Dunkel Ulrich Dunkel Bergisch Gladbach

Kraftfahrzeugmechatroniker Oliver Schmidt Schumacher GmbH Wipperfürth

Maler- u. Lackierer Thies Buyny Manfred Matthias Waldbröl

Metallbauer RB Tim Mayer Karl-Josef Esser Odenthal
GM Tristan Schmitz MetallbauPotthoff & Thönnes GmbH Wipperfürth

Anlagenmechaniker Tobias van Kerkom Fritz Krieger GmbH Gummersbach

Tischler RB Martin Gäbel Klaus Broich Kürten
GM Benedikt Braun Holz & Design Stratmann-Rost GmbH Wipperfürth
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Am 13.8.2008 wurden für
den Rheinisch-Bergischen Kreis
und Leverkusen 63 Friseur-Aus-
bildende losgesprochen und am
11.8.2008 für den Oberbergi-
schen Kreis 51. Durch diese
Zahlen wird die Ausbildungs-
leistung gerade der Friseurbe-
triebe einem nochmals plakativ

vor Augen geführt. Ingesamt über
400 Gäste wurden Zeuge, wie
die Auszubildenden ihre Prü-
fungszeugnisse erhielten. Wir
gratulieren daher den frisch
gebackenen Gesellinnen und
Gesellen von hier aus und wün-
schen allzeit guten beruflichen
Erfolg.

Friseurinnung sprach
114 Auszubildende los
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Lossprechungsfeiern
der Dachdeckerinnung

Am 7.8.2008 erhielten von
Obermeister Harald Laudenberg
in den Räumlichkeiten der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches
Land in der Altenberger-Dom-
Straße 23 frisch gebackene
Dachdecker ihren Gesellenbrief.
Am 26.8.2008 erhielten aus den
Händen von Herrn stellv. Ober-
meister Rainer Krapp im Ge-

bäude in der Bismarckstraße in
Gummersbach 19 ehemalige
Auszubildende ihre Gesellen-
briefe. Auf beiden Veranstaltun-
gen feierten die jungen Gesellen
im Kreise ihrer Angehörigen,
Lehrer, Ausbilder und Prüfer
ihren Erfolg, zu dem wir von
hier auch nochmals ganz herz-
lich gratulieren.
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Am 10. August fand die erste
Lossprechungsfeier der Bäcker-
und Fleischerinnung Bergisches
Land in der Kreishandwerker-
schaft in Bergisch Gladbach
statt. 

Hier wurden insgesamt 17
Bäcker und 17 Fachverkäufer/-
innen im Lebensmittelhand-
werk Bäcker  sowie 6 Fleischer
und 6 Fachverkäufer/-innen im
Lebensmittelhandwerk Fleischer
losgesprochen.  

Daraufhin folgte am 13. Au-
gust im Gebäude der ehemali-
gen Kreishandwerkerschaft in
Gummersbach die zweite Los-
sprechungsfeier der Innung. 14
Bäcker und 16 Verkäuferinnen
wurden hier losgesprochen. 

Insgesamt hat die Bäckerin-
nung Bergisches Land 64 Ju-
gendlichen und die Fleischer-
innung 12 Jugendlichen den
Gesellenbrief überreichen kön-
nen – eine wahrlich herausra-
gende Leistung. Herr Ober-
meister Ulrich Lob bedankte

sich daher ganz ausdrücklich bei
den Ausbildungsbetrieben, ohne
die eine derartige Leistung nie-
mals möglich gewesen wäre.
Hier würden die Betriebe wie-
der eindeutig ihre Verantwor-
tung für die Ausbildung und die
Jugendlichen in der Region zei-
gen. Gleichzeitig forderte er aber
auch die Jugendlichen auf, ihr
Lernen nun nicht einzustellen.
Die Zukunft sei eine Heraus-
forderung und man müsse bereit
sein, täglich neues zu lernen und
sich auch weiter fortzubilden. 

Herr stellv. Obermeister
Dietmar Schmidt führte in sei-
ner Ansprache in Gummersbach
und Herr Kreishandwerksmeis-
ter Bert Emundts in seiner An-
sprache in Bergisch Gladbach
jeweils aus, dass die Jugendli-
chen ihre Ausbildung als Rüst-
zeug betrachten sollten und
ihren zukünftigen Lebensweg
nun selbst erfolgreich gestalten
könnten. 

Unser Glückwunsch gilt
daher allen Prüflingen. 

Lossprechungsfeiern der
Bäcker- und Fleischer-

innung Bergisches Land
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Lossprechung der Maler- und
Lackiererinnung Bergisches Land

51 neuen Gesellen und Gesellinnen aus
dem Rheinisch Bergischen Kreis, Leverku-
sen und dem Obergischen Kreis gratulier-
te Obermeister Willi Reitz zur bestandenen
Gesellenprüfung.

Darüber hinaus erhielt  Thies Buyny, der
im Betrieb Manfred Matthias in Waldbröl
ausgebildet wurde und die Prüfungen mit

einer „Doppel-Zwei“ bestand, die Urkunde
des Jahrgangsbesten.  

Zum ersten Mal feierten knapp 200
Mitglieder und Gäste der Anfang des Jahres
fusionierten Innungen Rhein-Berg/Lever-
kusen und Oberberg als Groß-Innung Ber-
gisches Land den Erfolg von Jung und Alt
in den Räumen der überbetrieblichen

Ausbildungsstätte in Burscheid. 

Beim anschließenden traditionellen Som-
merfest fand bei strahlendem Sonnenschein
nicht nur die große Tombola viel Beifall; es
wurde während des Grillens auch immer wie-
der mit einem kühlen Schluck der Strapazen
der bestandenen Prüfungen gedacht und auf
eine erfolgreiche Zukunft angestoßen.
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12

Am 19.8.2008 sprach die
Baugewerksinnung Bergisches
Land 13 Maurer, 12 Zimmerer ,
17 Straßenbauer, 3 Fliesen-, Plat-
ten- und Mosaikleger, 2 Beton-
und Stahlbetonbauer, 1 Beton-
und Terrazzohersteller sowie 1
Wärme-, Kälte- und Schall-
schutzisolierer los. Im Rahmen
einer gemütlichen Feierstunde
in den Räumlichkeiten der Kreis-

handwerkerschaft Bergisches
Land erhielten die Absolventen
aus den Händen von Obermeis-
ter Rüdiger Otto und Kreishand-
werksmeister Bert Emundts ihre
Gesellenbriefe. Allen neuen Ge-
sellinnen und Gesellen seien hier-
mit nochmals herzliche Glück-
wünsche ausgesprochen und der
Wunsch für einen weiteren
guten beruflichen Werdegang.

Lossprechung der
Baugewerksinnung

Lossprechungsfeier
der Tischlerinnung

Die Tischlerinnung feierte
am 22.6.2008 eine doppelte
Lossprechungsfeier. Für den
Bereich Bergisch Gladbach –
Leverkusen wurden an diesem
Tag 33 Tischler-Auszubildende
losgesprochen und für den
Oberbergischen Kreis 18. Ganz
herzlich wurde sich in den An-
sprachen dafür bedankt, dass die
Ausbildungsbetriebe wieder
ihrer Verantwortung nach ge-
kommen seien und sich für

Ausbildung entschieden hätten.
Gleichzeitig wurden aber auch
die Jugendlichen aufgefordert,
ihr Lernen nicht einzustellen.
Die Zukunft sei eine Herausfor-
derung und man müsse bereit
sein, täglich neues zu lernen und
sich auch weiter fortzubilden. 

Wir gratulieren den frisch ge-
backenen Gesellinnen und Gesel-
len und wünschen weiterhin all-
zeit guten beruflichen Erfolg.
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25 jähriges Betriebs-
jubiläum Auto Buhr

50 jähriges Betriebsjubi-
läum Autohaus Radecki 

Der Kraftfahrzeugbetrieb
Uwe Buhr aus Gummersbach
konnte am 17. August auf sein
25jähriges Bestehen seines Be-
triebes zurückblicken. Anlässlich
dieses Jubiläums überreichten

Obermeister Reiner Irlenbusch
und Hauptgeschäftsführer Heinz
Gerd Neu die Ehrenurkunden
der Kreishandwerkerschaft Ber-
gisches Land und der Hand-
werkskammer Köln.

Das Autohaus Radecki in
Bergisch Gladbach konnte am
1. August auf das 50jährige Be-
stehen seines Betriebes zurück-
blicken. Anlässlich dieses Jubi-
läums überreichten Obermeister

Reiner Irlenbusch und Haupt-
geschäftsführer Heinz Gerd Neu
die Ehrenurkunden der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches
Land und der Handwerkskam-
mer Köln.
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Am 31. Juli 1958 legte Herr
Friedhelm Müller, geb. am 15.
Juni 1936, wohnhaft in Bergisch
Gladbach, vor dem Meisterprü-
fungsausschuss der Handwerks-
kammer Mannheim die Meis-
terprüfung im Bäcker-Hand-
werk ab.

Aus diesem Grund wurde
Herrn Friedhelm Müller  im
Rahmen einer kleinen Feier
durch Herrn Ulrich Lob, Ober-
meister der Bäckerinnung Bergi-
sches Land, und Herrn Haupt-
geschäftsführer Heinz Gerd Neu
der „Goldene Meisterbrief“
überreicht.

Herr Friedhelm Müller absol-
vierte vom 15. März 1951 bis
14. März 1954 seine Lehre und
bestand am 29. April 1954 seine
Gesellenprüfung.

Herr Müller ist seit dem 15.
Mai 1964 selbständig und übt
seinen Beruf bis zum heutigen
Tag aus. Seine Zugehörigkeit zur
Bäckerinnung Bergisches Land
besteht seit dem Jahre 1964
ebenfalls bis zum heutigen Tag.
In der Zeit von August 1984 bis
Juli 1987 bildete er seinen Sohn
aus. 

Wir gratulieren herzlich!

Betriebsjubiläen
50 JAHRE
» Autohaus Radecki GmbH 1.8.2008

Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung

25 JAHRE
» Greis & Decker GmbH 7.10.2008

Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung
» Fernseh-Mihm+Langen 12.10.2008

Burscheid, Innung für Informationstechnik
» Breidohr Elektrotechnik GmbH 17.11.2008

Leverkusen, Elektroinnung
» Ulrike Schuld 29.11.2008

Reichshof, Friseurinnung

Runde Geburtstage
» Thomas Klein 01.10.2008 40 Jahre

Vorstandsmitglied der Fleischerinnung
» Walter Stein 08.10.2008 65 Jahre

stellv. Obermeister der Kraftfahrzeuginnung
» Volker Rothstein 11.10.2008 50 Jahre

Vorstandsmitglied der Elektroinnung
» Michael Wihsbaum 26.10.2008 50 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

» Günter Vassillière 17.11.2008 70 Jahre
Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung

» Bruno Berger 25.3.2004
Kürten, Bäckerinnung

» Helmut Braun 1.10.2008
Burscheid, Fleischerinnung

» Jakob Kempkes 17.10.2008
Bergneustadt, Fleischerinnung

Goldene Meisterbriefe

Datenumstellung:
Falls Ihre Jubiläen,
Geburtstage, etc.
fehlen sollten,
setzen Sie sich mit
uns in Verbindung!

Neue Innungsmitglieder
» Landbäckerei Friedrich Marenbach GmbH

Waldbröl, Bäckerinnung
» Ralf Stöcker

Leichlingen, Baugewerksinnung
» Frank Michael Klever

Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung
» Werner Nohl

Reichshof, Dachdeckerinnung
» Gerhard GmbH & Co. KG

Radevormwald, Dachdeckerinnung
» Elektro Rau GbR

Nümbrecht, Elektroinnung
» Ulrich Koch

Morsbach, Elektroinnung
» E-H-S Elektro-, Haus- und Systemtechnik

Hückeswagen, Elektroinnung
» Michaela Decker und Desiree Uy

Wermelskirchen, Friseurinnung
» Roman Horst Sauer

Overath, Innung für Metalltechnik
» RBB Systembau Limited

Burscheid, Innung für Metalltechnik
» Voigtländer Haustechnik Bensberg GmbH

Bergisch Gladbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» GbR Theis, Kunz und Schmitz

Wipperfürth, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Wolfgang Spanier GmbH

Odenthal, Kraftfahrzeuginnung
» Christel Bings

Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung
» Rolf Bauer

Bergisch Gladbach, Tischlerinnung

Goldener Meisterbrief
für Friedhelm Müller
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Am 25. März 1954 legte Herr
Bruno Berger, wohnhaft in Kür-
ten, die Meisterprüfung im
Bäcker-Handwerk vor dem Meis-
terprüfungsausschuss bei der
Handwerkskammer Südwest-
falen (Arnsberg) ab. Aus diesem
Grund wurde Herrn Berger im

Rahmen einer kleinen Feier
durch Herrn Obermeister Ulrich
Lob und  Herrn Hauptgeschäfts-
führer Heinz Gerd Neu nach-
träglich der „Goldene Meister-
brief“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich.

Der Elektrobetrieb Völker
e.K. Inhaber Ingo Zolldann
konnte am 1. August auf sein
75jähriges Bestehen des Betrie-
bes zurückblicken. Seit 2002 führt
Ingo Zolldann das Geschäft, wel-
ches er von Lothar Völker, Sohn
des Firmengründers von Elektro

Völker, übernahm. Anlässlich
dieses Jubiläums überreichten
stv. Obermeisterin Anke Meisner
und Geschäftsführer Karl Brei-
dohr die Ehrenurkunden der
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land und der Handwerks-
kammer.

Am 11. April 1958 legte Herr
Walter Ludwig, geb. am 21. Au-
gust 1935, wohnhaft in Kürten,
vor dem Meisterprüfungsaus-
schuss der Handwerkskammer
Reutlingen die Meisterprüfung
im Zimmerer-Handwerk ab.
Aus diesem Grund wurde Herrn
Walter Ludwig im Rahmen ei-

ner kleinen Feier durch Herrn
Hermann Josef Müller, Fach-
gruppenleiter Zimmerer der Bau-
gewerksinnung Bergisches Land,
und Herrn Hauptgeschäftsfüh-
rer Heinz Gerd Neu der „Gol-
dene Meisterbrief“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich.

Goldener Meisterbrief
für Bruno Berger

75 Jahre Elektro VölkerKI.KA-SommerTour 2008

Goldener Meisterbrief
für Walter Ludwig

Zum ersten Mal ging das
deutsche Bäckerhandwerk in
diesem Sommer mit dem Kin-
derkanal von ARD und ZDF auf
Deutschlandreise mit der KI.KA-
SommerTour 2008, die u. a.
auch auf dem Gelände der ehe-
maligen Landesgartenschau in
Leverkusen stattfand.

„Die Begeisterung der Kinder
und das Interesse der Eltern
haben gezeigt, dass wir ein sym-
pathisches Handwerk betreiben.
Deshalb müssen wir auch in
Zukunft auf die Menschen zuge-
hen, um sie weiter von unserem
Handwerk zu überzeugen“, so
Christoph Efferoth, stellvertre-

tender Obermeister der Bäcker-
innung Bergisches Land.  

Die Highlights am Aktions-
stand waren das Bäckerspiel und
die KI.KA-Tanzalarm-Station.
Beim Bäckerspiel wetteiferten
jeweils zwei Kinder-Teams um
den Titel des schnellsten Bäckers.
An der KI.KA-Tanzalarm-Sta-
tion drängten sich die Kinder
und studierten zum Bäckersong
einen Tanz ein. Alle teilnehmen-
den Kinder erhielten ein lecke-
res Gebäck, und die Siegerteams
aus dem Bäckerspiel konnten
sich über Bäcker-Frühstücks-
boxen und weitere Präsente freu-
en. Parallel dazu konnten sich
die Eltern am Informationsstand
über die Berufe des Bäckerhand-
werks  informieren. Für Fragen
standen ihnen hier die Bäcker-
meister zur Verfügung.

Organisiert wurde der Ak-
tionsstand des Bäckerhandwerks
auf der KI.KA-SommerTour

2008 gemeinsam von der Bäcker-
innung Bergisches Land vor Ort,
dem zuständigen Landesinnungs-
verband und der Werbegemein-

schaft des Deutschen Bäcker-
handwerks, die die Mittel für die
Beteiligung und die Logistik zur
Verfügung gestellt hat.
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13.10.2008, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Maler- und Lackiererinnung
Sitzungszimmer 3. OG bei der AOK Regionaldirektion
Gummersbach, Moltkestr. 18, 51643 Gummersbach

14.10.2008, 17.00 Uhr
Seminar: Steuerersparnis durch rechtzeitige Vermögensübertragung
noch vor der Erbschaftsteuerreform 2008

15.10.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Elektroinnung

15.10.2008
Maler- und Lackiererinnung: Werksbesichtigung der Firma NMC

16.10.2008 und 17.10.2008, 8.00 – 16.00 Uhr
Schulungsreihe: Ersthelfer (BG-EH) nach Unfallverhütungs-
vorschrift Grundsätze der Prävention, kurz: BGV A1 im Haus der
ehemaligen Kreishandwerkerschaft, Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

22.10.2008, 17.00 – 21.00 Uhr
Schulung für „Haus sanieren – profitieren“

23.10.2008, 17.30 Uhr
Informationsveranstaltung von Elektroinnnung, Innung für
Metalltechnik und Tischlerinnung: Netzwerk „Zuhause sicher“

28.10.2008, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

3.11.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Baugewerksinnung

5.11.2008, 17.00 – 22.00 Uhr
Seminar: Steueroptimierung zum Jahresende 2008

8.11.2008
Veranstaltung der Maler und Lackiererinnung: Gesundheits-
aktionstag der AOK, Moltkestr. 18, 51643 Gummersbach

12.11.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

18.11.2008, 16.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

19.11.2008
Maler- und Lackiererinnung: Besuch beim
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt

25.11.2008, 15.30 Uhr
Vorstandssitzung der Bäckerinnung

25.11.2008, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Friseurinnung

27.11.2008, 9.30 Uhr
Seminar der Innung für Informationstechnik:
Technisat LCD HDTV TV-Seminar

3.12.2008, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Maler-
und Lackiererinnung
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